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Kirchgemeindeleitung; Grundsatzbeschlisse;
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Antrage:

1. Die Synode beschliesst, die Leitung der Kirchgemeinden zu klaren und neu zu re-
geln.

2. Die Synode beschliesst dazu folgende 9 Grundsatze:

1. Am Grundsatz des Zusammenwirkens der Organe der Kirchgemeinde mit den Mit-

arbeitenden der Kirchgemeinde wird festgehalten. Ihre verschiedenen Aufgaben,
Befugnissen und Verantwortlichkeiten werden geklart.

. Die Entscheidkompetenz der Leitung der Kirchgemeinde hat der Kirchgemeinderat.

Ausnahmen von dieser Regel werden in den kirchlichen Erlassen klar geregelt.

. Um den Kirchgemeinderat in der Leitung der Kirchgemeinde zu unterstiitzen, sind

die Pfarrpersonen und die anderen kirchlichen Mitarbeitenden berechtigt und ver-
pflichtet, den Kirchgemeinderat zu beraten. Sie haben an Sitzungen des Kirchge-
meinderates ein Beratungs- und Antragsrecht.

. Der Kirchgemeinderat ist erste Aufsichtsinstanz der Pfarrpersonen und diesen ge-

genuber weisungsbefugt. Pfarrpersonen dirfen nicht in den Kirchgemeinderat ge-
wahlt werden.

. Ausnahmen von der Aufsicht und Weisungsbefugnis des Kirchgemeinderats ge-

gentber Gemeindemitarbeitenden und Pfarrpersonen werden in der Kirchenord-
nung genau umschrieben.

. Der Kirchgemeinderat ist verpflichtet, die Mitarbeitenden der Kirchgemeinde zu un-

terstiitzen und in ihrer Tatigkeit zu schitzen.

. Die Eignung zur Wahl in den Kirchgemeinderat ist besonders zu beachten. Die Wei-

terbildung der Mitglieder des Kirchgemeinderates ist zu fordern.

. Die Vertretung der Pfarrpersonen und der anderen kirchlichen Mitarbeitenden an

den Sitzungen des Kirchgemeinderates wird klar geregelt. Ausnahmen und das De-
legationsprinzip sind geregelt.

. Der Synodalrat als kirchliche Oberbehdrde beréat und entscheidet bei Konfliktfallen

in innerkirchlichen Fragen.

Die Synode beauftragt den Synodalrat, in den kirchlichen Erlassen die strategische
Leitung der Kirchgemeinden nach den beschlossenen Grundséatzen zu regeln. Bis zur
Wintersynode 09 sind ihr konkrete Antrage fir die Anpassung der Kirchenordnung
vorzulegen.
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Begrindung:

Vorgeschichte:

Anlasslich der Wintersynode 2005 stellte der Synodale Rolf Schneeberger die Frage, welche Bot-
schaften in der Behérdenschulung betreffend ,Kirchgemeindeleitung“ abgegeben werden. Der
Synodalrat beauftragte daraufhin eine bereichsibergreifende Arbeitsgruppe, diese Frage zu kla-
ren. Dabei sollte geklart werden, ob und wie eventuell widersprichliche Auskinfte gegeben wer-
den und ob und wie diese angeglichen werden kdnnen. Die Arbeitsgruppe hat sich ausfihrlich mit
den Fragen der Kirchgemeindeleitung befasst und dabei festgestellt:

Die Frage der Leitung von Kirchgemeinden ist komplex, weil hier staatliches und Kkirchli-
ches Recht aufeinander stossen, weil verschiedene historisch gewachsene Vorstellungen
von Leitung oder Fihrung einer Kirchgemeinde bestehen und weil die gesetzlichen Grund-
lagen und kirchlichen Verlautbarungen zum Thema unklar bis widerspriichlich sind. Weitere
Schwierigkeiten bestehen in den teils unklaren Leitungsstrukturen in Kirchgemeinden und
das in dieser Hinsicht unzureichendes Musterorganigramm fur Kirchgemeinden vom Amt
fir Gemeinde und Raumordnung.

Gleichzeitig stellte der Synodalrat fest, dass es ein grosses Bedurfnis gibt, die Zustandigkeiten in
der Leitung der Kirchgemeinden zu klaren. Zahlreiche Anfragen bei den gesamtkirchlichen Diens-
ten zeigten, dass es in verschiedenen Kirchgemeinden Konflikte um die Leitung der Gemeinde
gibt. Dabei interpretierten Kirchgemeinderéte und Pfarrpersonen jeweils die unklaren Regelungen
zu ihren Gunsten. Auf Grund von Rickmeldungen ihrer Mitglieder, sahen auch der Kirchgemein-
deverband und der Pfarrverein dringenden Handlungsbedarf. Beide Interessensvertretungen be-
absichtigten in eigenen Projekten die Frage der Gemeindeleitung zu klaren. Vertreter aus dem
franzésischsprachigen Teil des Synodalverbands verlangten ebenfalls, dass die Fragen der Kirch-
gemeindeleitung zu klaren sind.

Der Synodalrat nahm deshalb seine Verantwortung wahr und gab das Projekt ,Leitung der Kirch-
gemeinde” in Auftrag. Absicht und Ziel des Projekts war, die Fragen der Kirchgemeindeleitung in
einem breit abgestiitzten Prozess mit dem Kirchgemeindeverband, den Berufsverbanden, dem
Beauftragten fir kirchliche Angelegenheiten im Kanton Bern und Vertretern der Bezirke Jura und
Solothurn zu klaren.

Fir die Bearbeitung dieses Auftrags wurde ein interdisziplindres Projektteam® gebildet. Im Projekt-
team wurde rasch klar, dass es nicht moglich ist, die Ungereimtheiten in den gesetzlichen Grund-
lagen zu klaren, ohne sich zuvor auf Grundsatze fir ein Modell zur Leitung der Kirchgemeinden zu
einigen. Das Projektteam erstellte deshalb Leitsatze, die von den Mitgliedern der Berufsverbéande
und des Kirchgemeindeverbands in ihren Gremien jeweils diskutiert wurden. Resultat der Arbeit ist
ein Modell fir die Leitung der Kirchgemeinden, das Grundlage dieses Antrages bildet und von den
Mitgliedern des Projektteams einhellig verabschiedet wurde.

! Im Projektteam haben folgende Anspruchsgruppen durch die sie Vertretenden mitgewirkt: der Kirchge-
meindeverband (Annemarie Schiirch), der Kantonale Pfarrverein (Res Stalder), die Regionalpfarramter (Mar-
tin Maire), der Beauftragte fur kirchliche Angelegenheiten der JGK (Hansruedi Spichiger), das Diakonatska-
pitel (Jurg Staheli), der Bereich Sozial-Diakonie (Stephan Schranz), der Conseil du Synode jurassien (Philip-
pe Nicolet), die Gemeinden der Bezirkssynode Solothurn (Werner Sauser), der Bereich Theologie (Astrid
Maeder, operative Co-Projektleitung), der Bereich GDB (Helmute Conzetti, operative Co-Projektleitung),
Fursprecher Ueli Friederich als externer Schriftfhrer mit Kontakt zum Rechtsdienst und Synodalrat Stefan
Ramseier als Projektleiter der strategischen Ebene.
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Zeitgleich wurde das Projekt ,Kirche, Amt, Beauftragung und Ordination” bearbeitet. Weil die bei-
de Projekte einen inneren Zusammenhang haben - es geht in beiden um Zustandigkeiten inner-
halb der Kirchgemeinde - hat der Synodalrat beschlossen, die Vorlagen beider Projekte in der glei-
chen Synode behandeln zu lassen. So hat die Synode Gelegenheit, die Grundsatze tber die ver-
schiedenen Zusténdigkeiten in den Kirchgemeinden gemeinsam zu beschliessen. Der Synodalrat
hat jedoch bewusst die beiden Projekte nicht zusammengelegt, weil darin die Zustandigkeiten auf
unterschiedlichen Ebenen geregelt werden:

- Das Geschéft ,Kirche, Amt, Beauftragung und Ordination” regelt das Amtsverstéandnis der Mit-
arbeitenden, deren Beauftragung und Zustandigkeiten in der Zusammenarbeit (operative
Ebene).

- Im Geschéft ,Kirchgemeindeleitung“ geht es um die Zustandigkeit in der Gemeindeleitung
(strategische Ebene), die unter staatskirchlichen Vorgaben von gewéhlten Ehrenamtlichen
wahrgenommen wird.

Voraussetzungen und Grenzen der vorliegenden Antrége:

Zu Beginn seiner Tatigkeit hat sich das Projektteam auf Grund einer sorgfaltigen Situationsanalyse
darauf geeinigt, dass es nicht moglich ist, alle Fragen der Kirchgemeindeleitung gleichzeitig zu
klaren. Die folgenden Grundséatze zur Gemeindeleitung beschranken sich deshalb auf die
strategische Ebene der Leitung von einzelnen Kirchgemeinden. Weitere Fragen, die sich dar-
aus ergeben, wie die der tbergemeindlichen Leitung von kooperierenden Kirchgemeinden oder die
Frage nach Leitungs-Modellen auf der (operativen) Ebene der Mitarbeitenden, kénnen erst behan-
delt werden, wenn klar ist, dass die Synode den vorliegenden Grundsatzen zur Leitung von Kirch-
gemeinden zustimmt.

Die Kirche kann in den Kantonen Bern und Solothurn nur die Leitungsfrage fiir die inneren Ange-
legenheiten der Kirchgemeinde regeln. In dusseren Angelegenheiten gilt die kantonale Ge-
meindegesetzgebung. In der Praxis sind jedoch aussere und innere Angelegenheiten nur schwer
voneinander zu trennen. Deshalb muss die Regelung der Gemeindeleitung in inneren Angelegen-
heiten mit den staatlichen Vorgaben kompatibel sein.

Die folgenden Grundsatze beziehen sich auf einzelne Aspekte der Gemeindeleitung, beschreiben
aber zusammen ein bestimmtes Modell der Gemeindeleitung und bilden in diesem Sinn ein
Ganzes. Dieses Modell kénnte in Frage gestellt sein, wenn einzelne Grundséatze abgeéndert wer-
den, ohne dass die Auswirkungen auf dieses Ganze sorgféltig bedacht werden.
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Zu den einzelnen Grundséatzen:

1. Am Grundsatz des Zusammenwirkens der Organe der Kirchgemeinde mit
den Mitarbeitenden der Kirchgemeinde wird festgehalten. Ihre verschiedenen
Aufgaben, Befugnissen und Verantwortlichkeiten werden gekléart.

Art. 100 der Kirchenordnung legt den Grundsatz des Zusammenwirkens der verschiedenen Orga-
ne der Kirchgemeinde mit den Mitarbeitenden fest:

,Die Organe der Kirchgemeinde, die Pfarrerin und die Gemeindemitarbeiter sind berufen, zusam-
men mit allen Gliedern der Kirche mitzuwirken am Aufbau einer in Verkindigung, Gemeinschaft
und solidarischem Dienst lebendigen Gemeinde* (Art. 100 KiO).

Dieser Artikel verlangt von allen Beteiligten, dass mdglichst optimal und zum Besten der Kirchge-
meinde zusammengearbeitet werden soll. Der Kirchgemeinderat und alle Mitarbeitenden? sind
dafir verantwortlich, dass der kirchliche Auftrag vor Ort erfillt wird. (Vgl. die theologischen Erwa-
gungen zum Traktandum "Kirche, Amt, Beauftragung und Ordination”) Sie arbeiten zusammen,
jedoch mit verschiedenen Zustandigkeiten, d.h. mit verschiedenen Aufgaben und Befugnissen und
entsprechender Verantwortung. lhre Zustandigkeiten missen klar definiert werden. Die Kla-
rung der der Zustandigkeiten hilft, Konflikte zu vermeiden und entstehende Konflikte zu I6sen.

Das wertschatzende Zusammenwirken aller Beteiligten soll in den Kirchgemeinden die Regel sein.
Um das Zusammenwirken zu férdern und bei Konflikten unter den Beteiligten Klarheit zu schaffen,
sollen jedoch Aufgaben, Befugnisse und Verantwortung der Kirchgemeinderate, der Pfarrpersonen
und der anderen kirchlichen Mitarbeitenden klarer geregelt werden. Dazu dienen die folgenden
Grundsatze 2-9.

> Mit ,Mitarbeitenden der Kirchgemeinde*“ sind alle Mitarbeitenden gemeint: namentlich Pfarrpersonen, So-
zial - Diakonische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Katechetinnen und Katecheten, Organistinnen und Or-
ganisten, Sigristinnen und Sigristen, Mitarbeitende in Sekretariat oder Verwaltung. Nur wenn fur Pfarrperso-
nen besondere Regeln gelten, werden einerseits die Pfarrpersonen und andererseits die Gemeindemitarbei-
tenden genannt.
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2. Die Entscheidkompetenz der Leitung der Kirchgemeinde hat der
Kirchgemeinderat. Ausnahmen von dieser Regel werden in den kirchlichen
Erlassen klar geregelt.

Eine klare Zustandigkeitsordnung bedingt, dass Aufgaben, Befugnisse und Verantwortung Uber-
einstimmen und fir einen bestimmten Bereich vom gleichen Gremium wahrgenommen werden.
Die Klarung der Zustandigkeit ist besonders nétig fur Situationen, in denen das Zusammenwirken
der Beteiligten gestort ist.

In den ausseren kirchlichen Angelegenheiten liegt die strategische Leitung der Kirchgemeinde klar
beim Kirchgemeinderat. Die kirchlichen Erlasse erklaren den Kirchgemeinderat auch in innerkirch-
lichen Angelegenheiten flr die strategische Leitung der Kirchgemeinde zusténdig. Der Rat ist daflr
von der Kirchgemeinde gewahlt und verfugt, im Auftrag der ganzen Kirchgemeinde, Uber entspre-
chende Entscheidkompetenz. Fir Entscheide, die theologisch besonders relevant sind, sieht die
Kirchenordnung schon heute das Einverstandnis der Pfarrpersonen und somit eine Mitbestimmung
vor.

Der Synodalrat beantragt deshalb der Synode, die Entscheidkompetenz in der strategischen Lei-
tung der Kirchgemeinde beim Kirchgemeinderat zu belassen. Die Ausnahmen sollen klar geregelt
werden, vgl. Grundsatz 5.
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3. Um den Kirchgemeinderat in der Leitung der Kirchgemeinde zu unterstitzen,
sind die Pfarrpersonen und die anderen kirchlichen Mitarbeitenden berechtigt
und verpflichtet, den Kirchgemeinderat zu beraten. Sie haben an Sitzungen

des Kirchgemeinderates ein Beratungs- und Antragsrecht.

Der Kirchgemeinderat kann seine Verantwortung als Leitungsgremium nur theologisch verantwor-
tet und sachgerecht wahrnehmen, wenn er sich von den Mitarbeitenden beraten lasst. Die Kirche
hat einen Auftrag, der ihr von Jesus Christus gegeben ist (vgl. die theologischen Erwagungen zum
Traktandum ,Kirche, Amt, Beauftragung und Ordination). Theologische Argumente sind des-
halb in der Entscheidfindung einer Kirchgemeinde zentral. Weil Pfarrerinnen und Pfarrer eine
besondere theologische Verantwortung in der Kirchgemeinde haben, ist ihre Stimme fir die Ent-
scheidfindung besonders wichtig. Auch die Meinung der anderen Fachmitarbeitenden soll - insbe-
sondere wenn Entscheide ihr Aufgabengebiet betreffen - gehort werden, bevor der Kirchgemeinde-
rat entscheidet. Alle Mitarbeitenden missen deshalb die Gelegenheit haben, sich mit ihren Fach-
kompetenzen in die Entscheidfindung des Kirchgemeinderates einzubringen. Weil die Ratssitzun-
gen fur die Leitung der Kirchgemeinde besonders wichtig sind, ist die Mitwirkung der Mitarbei-
tenden an diesen Sitzungen sicher zu stellen (Ausnahmen siehe Grundsatz 8). Auch sollen die
Mitarbeitenden weiterhin ein Antragsrecht haben.

Grundsatz 3 bedeutet gegenlber der Gemeindegesetzgebung eine Aufwertung der Mitsprache der
kirchlichen Mitarbeitenden. Gemass den staatlichen Vorgaben ist der Kirchgemeinderat namlich
nicht verpflichtet, die Mitarbeitenden anzuhéren. Grundsatz 3 entspricht den Regeln, wie sie im
Leitbild und in der Dienstanweisung fur Pfarrerinnen und Pfarrer vorgesehen sind. Gemass Leitbild
(2 und 3.4.) tragen die Pfarrerinnen und Pfarrer die Mitverantwortung fur die theologische Leitung
der Gemeinde gemass Kirchenverfassung und Kirchenordnung. Die Dienstanweisung fur Pfarr-
personen fiuhrt in Art. 44 Abs.1 dazu aus: ,Der Kirchgemeinderat tragt die Verantwortung fur die
Leitung der Kirchgemeinde. Die Pfarrerinnen und Pfarrer beraten ihn in theologischen Fragen und
unterstitzen ihn in der Aufgabe der Gemeindeleitung.”
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4. Der Kirchgemeinderat ist erste Aufsichtsinstanz der Pfarrpersonen und
diesen gegenuber weisungsbefugt. Pfarrpersonen durfen nicht in den
Kirchgemeinderat gewahlt werden.

Die Aufsicht® des Kirchgemeinderates uiber die Pfarrpersonen ist in der Kirchenverfassung (Art. 32
Abs. 2) vorgesehen: ,Die Pfarrer stehen in ihrer Amtsfihrung unter dem Schutz und der Aufsicht
des Kirchgemeinderates und des Synodalrates.” Die Kirchenverfassung geht davon aus, dass
Pfarrpersonen mit der Ordination nicht in die uneingeschrankte Freiheit entlassen sind. Sie haben
eine Rechenschaftspflicht gegenlber der Kirchgemeindeleitung und der Kirchenleitung.

Gemass Art. 105 Abs. 2 der Kirchenordnung ist die Aufsicht ein Mittel des Kirchgemeinderats, da-
mit dieser seinen Aufgaben nach Abs. 1 nachkommen kann.

Art. 105 Auftrag

! Der Kirchgemeinderat leitet in Zusammenarbeit mit der Pfarrerin und den Gemeindemitarbei-
tern die Kirchgemeinde. Er ist verantwortlich und sorgt dafir, dass Auftrag und Aufgaben, wie
sie in Art. 18 bis 99 dieser Kirchenordnung beschrieben sind, dauernd und zuverlassig wahr-
genommen werden.

> Gemass den Bestimmungen der staatlichen Gesetzgebung und der Kirchenverfassung ist er
Vollzugs-, Aufsichts- und Verwaltungsbehorde der Kirchgemeinde.

Kirche Kanton Jura

Kirche Bern

2 Gemass der Kirchenverfassung ist er
2 Gemass den Bestimmungen der staatli- Vollzugs- und Verwaltungsbehérde der
chen Gesetzgebung und der Kirchenver- Kirchgemeinde.
fassung ist er Vollzugs-, Aufsichts- und
Verwaltungsbehorde der Kirchgemeinde. 3 Im Rahmen seiner Kompetenzen ist er

auch Aufsichtsbehorde.

Als Aufsichtsbehérde ist der Kirchgemeinderat gegentiber den Mitarbeitenden grundsatzlich wei-
sungsbefugt. Fur die meisten Gemeindemitarbeitenden ist diese Tatsache unbestritten. Die Mitar-
beitenden haben eine Rechenschaftspflicht gegentber der Kirchgemeinde. Es gehért deshalb zu
den Pflichten des Kirchgemeinderates, die Aufsicht wahrzunehmen.

Die Pfarrschaft steht heute jedoch unter mehrfacher und somit unter keiner klaren Aufsicht, nam-
lich unter der Aufsicht durch den Kirchgemeinderat, durch den Synodalrat und, in ausseren Ange-
legenheiten, im Kantonen Bern zusatzlich durch den kantonalen Beauftragten flr kirchliche Ange-
legenheiten. Die Aufsichtsfunktion des Kirchgemeinderates Uber die Pfarrpersonen wurde aller-
dings in den vergangenen Jahren immer wieder bestritten und durch kirchliche Erlasse verwassert.
Der Synodalrat beantragt der Synode, dass der Kirchgemeinderat erste und somit unmittelbare
Aufsichtsinstanz der Pfarrpersonen sein soll. Der Kirchgemeinderat braucht dafir die Kompetenz
und die entsprechenden Instrumente, um diese Funktion wahrnehmen zu kénnen. Das bedeutet,
dass er gegeniber den Pfarrpersonen weisungsbefugt sein soll. In bestimmten Féllen ist diese
Befugnis jedoch eingeschrankt (Grundsatz 5).

Die Aufsichtsfunktion des Kirchgemeinderates ist mit der Mitgliedschaft von Pfarrpersonen im
Kirchgemeinderat nicht vereinbar. Art. 125 Abs. 1 KiO lasst jedoch heute die Méglichkeit offen,
dass Pfarrpersonen in den Kantonen Bern und Jura gewéhlte Mitglieder des Kirchgemeinderates
sein konnen. Soll diese Unvereinbarkeit rechtlich zweifelsfrei festgeschrieben werden, bedarf es
neben einer Anderung der Kirchenordnung im Kanton Bern, am besten wohl im Kirchengesetz,
einer klaren Regelung, welche die Mitgliedschaft von Pfarrpersonen im Kirchgemeinderat aus-
schliesst. Dies bedeutet auch eine Gleichstellung mit den von der Kirchgemeinde angestellten
Pfarrpersonen. Art. 5 der Verordnung uber die kirchgemeindeeigenen Pfarrstellen schliesst fir
diese namlich die Mitgliedschaft im Kirchgemeinderat aus.

® Ausfithrliche Uberlegungen zur Aufsicht s. Anhang
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5. Ausnahmen von der Aufsicht und Weisungsbefugnis des Kirchgemeinderats
gegenuber Gemeindemitarbeitenden und Pfarrpersonen werden in der
Kirchenordnung genau umschrieben.

Die Aufsicht des Kirchgemeinderats Uber Gemeindemitarbeitende und Pfarrpersonen ist be-
schrankt. Sie besteht im Rahmen der Zustandigkeiten des Kirchgemeinderats fir die richtige Erful-
lung der Aufgaben der Kirchgemeinde. Die Aufgaben der Kirchgemeinde richten sich wiederum
nach den staatlichen und kirchlichen Erlassen (Kirchengesetz, Kirchenverfassung, Kirchenord-
nung) und den Beschlissen der zustandigen Organe. Nur zur Durchsetzung der in Erlassen und
Beschlissen umschriebenen Aufgaben der Kirchgemeinden hat der Kirchgemeinderat Aufsichts-
funktion und damit auch Weisungsbefugnisse gegeniiber Pfarrpersonen und anderen Mitarbeiten-
den.

Dabei ist zu beachten, dass einzelne kirchliche Erlasse in gewissen Bereichen insbesondere den
Pfarrpersonen ausdriicklich eigene Entscheidungen zugestehen oder ein Einvernehmen zwischen
Kirchgemeinderat und den Pfarrpersonen verlangen. Zu denken ist in diesem Zusammenhang
etwa an:

o die Freiheit der Wortverkiindigung in allen pfarramtlichen Téatigkeiten,
o die Verantwortung der Pfarrperson fur die Vorbereitung und Leitung des Gottesdienstes,

e Entscheide, bei denen die Kirchenordnung ausdriicklich das Einvernehmen mit den Pfarr-
personen verlangt,

e einzelne Situationen, in denen die Kirchenordnung aus seelsorgerlichen oder anderen be-
sonderen Grinden den Pfarrpersonen das Recht zugesteht, von der Regel abzuweichen,
und

e Sijtuationen in denen Pfarrpersonen durch die Austibung ihres Amtes in einen Gewissens-
konflikt kommen oder das Seelsorgegeheimnis verletzt wirde.

Genauere Ausfuhrungen zu diesen Punkten finden sich im Anhang. Die Ausnahmeregelungen
werden zu diskutieren und zu Uberpriifen sein. Insbesondere ist zu klaren, ob alle Ausnahmerege-
lungen praktikabel sind. Die Synode hat wird im Rahmen der Beratung der konkreten Formulie-
rungsvorschlage Gelegenheit haben, auf Grund konkreter Antrage Uber die einzelnen Ausnahmen
Zu entscheiden.
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6. Der Kirchgemeinderat ist verpflichtet, die Mitarbeitenden der Kirchgemeinde
Zu unterstitzen und in ihrer Tatigkeit zu schutzen.

Gemass Art. 110 Abs. 1 KiO hat der Kirchgemeinderat die Pflicht, die Mitarbeitenden in der Erfl-
lung ihrer Aufgaben zu unterstiitzen: ,Der Kirchgemeinderat unterstiitzt die Arbeit der Pfarrer und
Gemeindemitarbeiterinnen, fordert ihre Zusammenarbeit, ermdglicht ihre Fortbildung, vermittelt bei
Konflikten, schitzt sie vor ungerechtfertigten Angriffen und steht ihnen in Schwierigkeiten bei.”

Eine zuverlassige Wahrnehmung des Auftrags und der Aufgaben der Kirchgemeinde setzt voraus,
dass der Kirchgemeinderat die Zusammenarbeit den Mitarbeitenden fordert, bei Konflikten vermit-
telt und wenn nétig die Mitarbeitenden vor ungerechtfertigten Angriffen gegen ihre Arbeit oder ihre
Person schitzt. Damit die Mitarbeitenden die nétige Beféahigung fur ihre Arbeit erhalten, sollen sie
Gelegenheit zur Fortbildung und den noétigen Handlungsspielraum fir ihre Arbeit erhalten. Es ge-
hort zur Pflicht des Kirchgemeinderats als Leitungsorgan, diese Voraussetzungen zu schaffen.
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7. Die Eignung zur Wahl in den Kirchgemeinderat ist besonders zu beachten.
Die Weiterbildung der Mitglieder des Kirchgemeinderates zu férdern.

Dem Kirchgemeinderat ist gemass staatlicher und kirchlicher Gesetzgebung grosse Verantwortung
Ubertragen. Damit seine Mitglieder diese Verantwortung wahrnehmen kénnen, bedarf es der néti-
gen Kenntnisse und Fahigkeiten. Bei Wahlen ist auf entsprechende Eignung zu achten, damit
Kirchgemeinderate und -ratinnen einen Teil der nétigen Kenntnisse und Fahigkeiten bereits in ihr
Amt mitbringen. Nicht vorhandene Kompetenzen sollen sie sich durch Weiterbildung aneignen.
Dafiir stehen verschiedene Angebote bereit.
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8. Die Vertretung der Pfarrpersonen und der anderen kirchlichen Mitarbeitenden
an den Sitzungen des Kirchgemeinderates wird klar geregelt. Ausnahmen und
das Delegationsprinzip sind geregelt.

Wie im Grundsatz 3 erlautert, muss die fachliche Mitsprache aller Mitarbeitenden, insbesondere
die theologische Beratung durch die Pfarrschaft, gewahrleistet sein. Die Beteiligung der Mitarbei-
tenden an den Ratssitzungen ist deshalb wichtig. Rickmeldungen aus verschiedenen Kirchge-
meinden zeigen jedoch, dass diese Regel in der Praxis umstritten ist. Im Extremfall werden Kirch-
gemeinderatssitzungen in zwei Teilen abgehalten. Im ersten Teil sind die Mitarbeitenden beteiligt,
im zweiten Teil werden entscheidende Weichen ohne die Beteiligung der Mitarbeitenden gestellt.
Die Vertretung der Mitarbeitenden an den Kirchgemeinderatssitzungen muss deshalb klarer gere-
gelt werden, damit Grundsatz 3 in allen Kirchgemeinden auch umgesetzt wird.

Der Synodalrat beantragt der Synode, die Ausnahmen von der Regel klar zu umschreiben. Diese
Umschreibung soll beinhalten:

o die Umstande, unter denen Geschéafte ohne die Beteiligung der Mitarbeitenden behandelt
werden (z.B. Geschafte, die heikle Personendaten oder schwerwiegende Konflikte unter
den Mitarbeitenden betreffen),

o die Moglichkeiten des Kirchgemeinderates, Sitzungen auch in andern Fallen ausnahmswei-
se ohne Mitarbeitende abzuhalten

e die Zustandigkeit fur solche Beschlisse und

e die Art und Weise, wie die Mitsprache der Mitarbeitenden in solchen Féllen gewahrleistet
wird.

Zudem ist in grosseren Kirchgemeinden das numerische Verhdltnis zwischen Mitarbeitenden und
Ratsmitglieder an den Ratssitzungen ein Problem. So haben manche Kirchgemeinden mehr Mitar-
beitende als Ratsmitglieder. In der Praxis ist es zudem fir Ratsmitglieder sehr belastend, wenn
Mitarbeitende ihre Konflikte wahrend den Ratssitzungen austragen. In grosseren Kirchgemeinden
hat sich deshalb das Delegationsprinzip bewahrt. Die Delegation sollte im Sinne der Effizienz und
Akzeptanz jedoch nicht zufallig sein. Deshalb besteht auch in dieser Frage Regelungsbedarf.
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9. Der Synodalrat als kirchliche Oberbehérde berét und entscheidet bei
Konfliktfallen in innerkirchlichen Fragen.

Klarere Regeln kdnnen bei Konflikten um die Leitung der Kirchgemeinden helfen. Konflikte wird es
jedoch weiterhin geben. Der Synodalrat leitet im Auftrag der ganzen Kirche und speziell der Syno-
de den Synodalverband. Er ist gemass Art. 21 KiV, Art. 170 KiO und Art. 65 Abs. 1 KiG oberstes
Vollzugs-, Aufsichts- und Verwaltungsorgan des Synodalverbandes und damit auch Aufsichtsorgan
Uber die Kirchgemeinden in innerkirchlichen Angelegenheiten. Als Aufsichtsorgan hat der Synodal-
rat die Kompetenz, bei Konfliktfallen in innerkirchlichen Fragen zu entscheiden, wie gemass den
kirchlichen Erlassen zu handeln ist. Er kann diese Funktion von Amtes wegen wahrnehmen oder
von den Organen der Kirchgemeinde oder den Mitarbeitenden der Kirchgemeinde angerufen wer-
den.

Grundsatz 9 soll Gewahr bieten, dass die Erlasse der Kirche bei Konfliktfallen um die Leitung der
Kirchgemeinden beriicksichtigt werden und die Kirchgemeinden ihren Auftrag gemass Kirchenord-
nung Art. 18 bis 99 dauernd und zuverlassig wahrnehmen. Zugleich bietet dieser Grundsatz den
Pfarrpersonen einen besonderen Schutz. Falls der Kirchgemeinderat in Kompetenzen eingreift,
welche die Kirchenordnung ausdricklich den Pfarrpersonen vorbehdlt (z.B. Verkiindigungsfreiheit
in allen Aufgabenfeldern) kann sich die betroffene Pfarrerin/der betroffene Pfarrer an den Synodal-
rat als innerkirchliche Aufsichtsbehérde wenden.

Der Synodalrat beantragt der Synode, diesen 9 Grundséatzen zuzustimmen und damit die Basis fur
die Weiterarbeit am Thema Kirchgemeindeleitung zu geben. Die sich daraus ergebenden Antrage
zur Anderung der Kirchenordnung wird die Synode im Winter 09 (1. Lesung) und im Sommer 10
(2. Lesung) beschliessen kénnen.

Der Synodalrat

Beilage: Anhang Aufsicht und Weisungsbefugnis des Kirchgemeinderats aus rechtlicher Sicht
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	Art. 105 Auftrag
	6. Der Kirchgemeinderat ist verpflichtet, die Mitarbeitenden der Kirchgemeinde zu unterstützen und in ihrer Tätigkeit zu schützen.

